
Strom: Allgemeine Preise für Neukunden
Neue Preise ab dem 01.03.2022 für die Grund- und Ersatzversorgung ausschließlich 
von Neukunden.

 

Wir informieren Sie über die neuen Allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzversorgung von Haushaltskunden und sons-
tigen Letztverbrauchern mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz im Stadtgebiet Krefeld. Diese Preise gelten sowohl für 
alle neuen Kunden seit dem 01.11.2021 als auch für alle Neukunden ab dem 01.03.2022.

Die Bepreisung erfolgt auf der Grundlage von § 5 Abs. 2 und § 5a StromGVV. 

 
Der Allgemeine Preis wird auf Basis von Nettopreisen ermittelt und erhöht sich abschließend um die gesetzlich  
festgelegte Umsatzsteuer von 19% zum Rechnungsbetrag.

Ausführliche Informationen und Vertragsformulare zu unseren Angeboten erhalten Sie im SWK und GSAK ServiceCenter  
Ostwall 148, unter der SWK-ServiceLine 0800-2425300 (kostenfrei) sowie online unter www.swk.de.

Mit freundlichen Grüßen

SWK ENERGIE GmbH

Geschäftsführung

SWK ENERGIE GmbH
Ein Unternehmen der SWK STADTWERKE KREFELD AG
St. Töniser Str. 124 • 47804 Krefeld

www.swk.de

Krefeld, im Februar 2022

Allgemeine Preise, gültig ab dem 01.03.2022

Haushaltskunden- und Letztverbraucherbedarf

Allgemeine Preise                                                                
- Verbrauchspreis Cent/kWh
- Grundpreis EUR/Jahr
(inkl. Verrechnungspreis für einen Zähler)

       
 

2. Kostenblock regulatorisch gesetzte Preisbestandteile

- Netzentgelt - Arbeitspreis      
- Netzentgelt - Grundpreis     
- Netzentgelt - Messstellenbetrieb    
- Saldo der zuvor genannten einfließenden Kostenbelastungen:   

3. Kostenblock für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffungs- und Vertriebskosten)

- am verbrauchsunabhängigen Grundpreis in Euro pro Jahr    
- am Arbeitspreis in Cent pro verbrauchter Kilowattstunde    

Näheres zu den regulatorisch bedingten Kosten haben wir nachstehend für Sie aufgelistet:

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen   
Preises und zu den tatsächlich einfließenden 
Kostenbelastungen.

Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:  
- Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr    
- Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde   

In den Netto-Endpreis fließen ein:
1. Kostenblock staatlich veranlasste Preisbestandteile

- Stromsteuer nach § 3 Stromsteuergesetz   
- Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 der    
 Konzessionsabgabenverordnung
- Umlage nach § 60 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)     
- Aufschlag nach § 26 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)     
- Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)     
- Umlage nach § 17f Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)     
- Umlage nach § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV)     
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123,76

37,452
Nettopreise Bruttopreise*

44,57

147,27

ab 01.03.2022

Euro/Jahr
123,76

Cent/kWh 
 

37,452

2,050
1,990
 
3,723
0,378
0,437
0,419
0,003

4,990
90,00
10,20

13,990100,20

23,462
23,56


